


Teilnahmebedingungen für das Stammapotheken-Aktivierungsprogramm für Apothekenteams
Eine Teilnahme am Stammapotheken-Aktivierungsprogramm ist ausschließlich zu diesen Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Stammapotheken-Aktivierungsprogramm akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Diese Teilnahmebedingungen bilden den Rahmen für die jeweilige Aktion bzw. den jeweiligen Aktionszeitraum innerhalb des Stammapotheken-Aktivierungsprogramms. 
§ 1 Beschreibung
Das Stammapotheken-Aktivierungsprogramm für Apothekenteams hilft Apothekenteams dabei, Patienten an sich zu binden. Hierfür können sich Mitarbeitende, die in der Patientenversorgung in einer Apotheke tätig sind (ohne selbst Apotheker bzw. Inhaber der Apotheke zu sein), individuell registrieren, um gemeinsam als Team am Stammapotheken-Aktivierungsprogramms teilzunehmen. Im Rahmen des Programms kann die Veranstalterin Aktionszeiträume mit inhaltlichen Schwerpunkten, Zielen und Teamgratifikationen bei Zielerreichung definieren. Über den jeweiligen Aktionszeitraum sowie die evtl. Teamgratifikation wird der Teilnehmer per E-Mail und über https://bleib.gesund.de/aktivierungsprogramm informiert. Im Zusammenhang mit dem Stammapotheken-Aktivierungsprogramm steht es der Veranstalterin frei auch Gewinnspiele durchzuführen; eine etwaige Teilnahme an solchen Gewinnspielen ist freiwillig und die Veranstalterin informiert über Gewinnspiele unter https://bleib.gesund.de/aktivierungsprogramm. Die Abmeldung vom Stammapotheken-Aktivierungsprogramm ist jederzeit möglich.  

§ 2 Veranstalterin
Das Stammapotheken-Aktivierungsprogramm für Apothekenteams wird veranstaltet von gesund.de GmbH & Co. KG, Riesstraße 19, 80992 München.

§ 3 Teilnahmeberechtigung
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland unter Angabe von Vorname, Name, E-Mail, Telefonnummer, Qualifikation, Name der Apotheke, PLZ der Apotheke, IDF/BTM Nummer, den Status als gesund,de Partnerapotheke und wie der Teilnehmer auf das Stammapotheken-Aktivierungsprogramm aufmerksam geworden ist. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die eine nachweisbare Tätigkeit in der Patientenversorgung (ohne selbst Apotheker bzw. Inhaber der Apotheke zu sein) in einer Apotheke ausführen, die während der Programmlaufzeit aktive gesund.de Partnerapotheke ist. 
(2) Für die Registrierung eines Apothekenteams registriert sich jedes Mitglied individuell.
(3) Mitarbeiter der Veranstalterin und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
(4) Die Veranstalterin behält sich im Einzelfall vor, Personen von der Teilnahme und/oder der Teamgratifikation auszuschließen, sofern ein berechtigter Grund hierfür vorliegt. Ein solcher liegt insbesondere bei Manipulationen oder Falschangaben im Zusammenhang mit diesem Programm sowie bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen vor.

§ 4 Programmlaufzeit
(1) Das Stammapotheken-Aktivierungsprogramm läuft auf unbestimmte Zeit. Die jeweiligen Aktionen haben einen konkret festgelegten Zeitraum. Über den jeweiligen Aktionszeitraum, die jeweiligen Bedingungen der Aktion sowie die jeweilige Teamgratifikation (soweit vorhanden) wird der Teilnehmer per E-Mail und über https://bleib.gesund.de/aktivierungsprogramm informiert. 
(2) Diese Teilnahmebedingungen gelten ab dem 15. März 2025 und ersetzen ab diesem Zeitpunkt alle vorherigen Teilnahmebedingungen. 

§ 5 Teilnahme 
(1) Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung über die von gesund.de betriebene Homepage „https://bleib.gesund.de/aktivierungsprogramm“ möglich. Für die jeweiligen einzelnen Aktionen ist keine erneute Anmeldung notwendig. Die Anmeldung gilt für alle zukünftigen Aktionen des Stammapotheken-Aktivierungsprogramm. 
(2) Für die Teilnahme an bestimmten Aktionen im Rahmen des Stammapotheken-Aktivierungsprogramms kann die Festlegung eines sog. „Teamcaptains” notwendig sein, um die Ausschüttung und Verteilung der Teamgratifikation (falls vorhanden) sicherzustellen. Im Rahmen einer Aktion mit Teamgratifikation ist eine Teilnahme nur möglich, sofern die teilnehmende Person ihre Teilnahme mit ihrem Arbeitgeber abgesprochen hat und eine entsprechende Freigabe eingeholt hat. Zusätzlich wird die Veranstalterin in diesem Fall dem jeweiligen Arbeitgeber ein Informationsschreiben mit der Möglichkeit des Widerspruchs zur Teilnahme am Stammapotheken-Aktivierungsprogramm zusenden.
(3) Pro Person ist nur eine Registrierung und Teilnahme möglich.
(4) Die Teilnahme am Stammapotheken-Aktivierungsprogramm ist kostenlos (ausgenommen Übermittlungskosten, die nach dem Tarif des Mobilfunk- bzw. Internetproviders des Teilnehmers anfallen).
(5) Die Teilnahme ist nur während der Programmlaufzeit (§ 4) möglich. 
(6) Die Abmeldung vom Stammapotheken-Aktivierungsprogramm ist jederzeit ohne Angabe von Gründen per Mail an event@gesund.de möglich. 

§ 6 Teamgratifikation
(1) Für den Fall einer Aktion mit Teamgratifikation wird diese für jeden Aktionszeitraum konkret im Einzelfall festgelegt und die Teilnehmer werden hierüber per E-Mail und über die Website https://bleib.gesund.de/aktivierungsprogramm informiert. Die Teamgratifikation kann z.B. in Form von Gutscheinen ausgezahlt werden. 
(2) Die Teamgratifikation wird im Erfolgsfall an den Teamcaptain zur Verteilung geschickt. Wurden mehrere Teamcaptains oder ggf. kein Teamcaptain auf der Homepage angegeben, ermittelt die Veranstalterin über die angegebenen E-Mail Adressen die relevante Postadresse. 
(3) Die Teamgratifikation wird nur ausgeschüttet, wenn die jeweiligen Aktionsbedingungen (z.B. Erreichung definierter Stammkunden-Ziele) innerhalb des jeweiligen Aktionszeitraums vollständig erfüllt sind. 
(4) Die Teamgratifikation wird nur ausgezahlt, solange der Vorrat reicht. 
(5) Die Teamgratifikation ist nicht übertragbar und kann nicht in bar ausgezahlt werden.

§ 7 Ausschüttung der Teamgratifikation
Die Ausschüttung der Teamgratifikation (falls vorhanden) erfolgt, sobald die Zielzahl innerhalb der Programmlaufzeit im jeweiligen Aktionszeitraum erreicht wurde, spätestens jedoch mit dem Ablauf des letzten Tages des jeweiligen Aktionszeitraums , jeweils mit einer Bearbeitungszeit von 5-10 Werktagen.

§ 8 Kommunikation 
(1) Während der Programmlaufzeit im jeweiligen Aktionszeitraum können die Teilnehmer den Stand der Zielerreichung über event@gesund.de anfragen. Die Veranstalterin strebt weiterhin an, den Teilnehmern regelmäßig auch proaktiv den Stand der Zielerreichung während der Programmlaufzeit im jeweiligen Aktionszeitraum über die angegebenen E-Mail-Adressen zurückzumelden.
(2) Eine Rückmeldung insbesondere bei Erreichung der jeweils im Aktionszeitraum festgelegten Zielzahl von neuregistrierten Patienten erfolgt über die auf der Homepage angegebenen Kontaktdaten (E-Mail Adresse). Soweit es sich um eine Aktion mit Teamgratifikation handelt, erfolgt der Versand der Teamgratifikation an die bei Registrierung angegebene Kontaktadresse, sofern ein Team-Captain definiert wurde, an den Team-Captain. Nach Ablauf des letzten Tages des jeweiligen Aktionszeitraums  werden alle Teilnehmer über ihren Status der Zielerreichung im jeweiligen Aktionszeitraum von der Veranstalterin informiert. 

§ 9 Datenschutz
Es gelten die Datenschutzbestimmungen der Veranstalterin, einsehbar unter [Link zur Datenschutzerklärung].

§ 10 Haftungsausschluss 
(1) Die Veranstalterin haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten oder Viren entstehen.
(2) Die Veranstalterin haftet im Übrigen nur für Schäden, die von der Veranstalterin oder einem Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalspflichten verursacht wurden. Dies gilt nicht für solche Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit; hierfür haftet die Veranstalterin unbegrenzt. 
(3) Weiter ist der Teilnehmer zur Einhaltung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften verpflichtet. Die Veranstalterin haftet hierfür nicht.

§ 11 Änderung der Teilnahmebedingungen 
Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern oder das Stammapotheken-Aktivierungsprogramm und/oder einen jeweiligen Aktionszeitraum ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden.

§ 12 Sonstiges
(1)  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.



